
Verein zur Förderung des American Football 

an der Universität Karlsruhe e.V.  

Bankverbindung: IBAN DE25660700040032640501 Deutsche Bank AG Filiale Karlsruhe  BIC DEUTDESM660 

  Gläubiger-ID: DE0800000001194477 

 

Mietvertrag 
zwischen 

              
Name      Vorname    E-Mail  

              
geboren am        Telefon/Mobil 

              
Adresse 

(im Weiteren als „Mieter“ bezeichnet) und dem Verein zur Förderung des American Football an der 

Universität Karlsruhe e.V. (im Weiteren als „Engineers“ bezeichnet). 

 

Die Engineers stellen mit diesem Vertrag folgende Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung:  

O PAD-Nr.    O Suspensorium 
 mit/ohne Gurt  

O Sonstiges   
     O Helm-Nr.    

O Hose+Gürtel    O 7-Piece-Polsterset 
 mit/ohne Gürtel O Jersey 

(nicht zutreffendes bitte streichen) 

 

Kaution i. Höhe v. 200€: 

O 

Kaution vorab überwiesen. Beleg für Überweisung vorgelegt 

IBAN: DE25660700040032640501 

BIC: DEUTDESM660 

Deutsche Bank AG Filiale Karlsruhe 

Gläubiger-ID: DE0800000001194477 

Datum: 

O Kaution bar bezahlt Datum: 

  

Sonstige Vereinbarungen: 

              

              

Miete: 
Die monatliche Miete beträgt 10€. 

Einzugsermächtigung 

              
Kontoinhaber      IBAN 

              
Name       BIC 
              
Vorname       Geldinstitut 
Mit meiner Unterschrift ermächtige ich den Verein zur Förderung des American Football an der 
Universität Karlsruhe e.V. bis zum schriftlichen Widerruf die Mietgebühr von 10,00€ monatlich von 
meinem Konto einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann jeweils zum Monatsende gekündigt werden. 
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Die Kündigung der Einzugsermächtigung führt nicht zum Ende 
des Mietverhältnisses und den Verpflichtungen hieraus 

 



Verein zur Förderung des American Football 

an der Universität Karlsruhe e.V.  

Bankverbindung: IBAN DE25660700040032640501 Deutsche Bank AG Filiale Karlsruhe  BIC DEUTDESM660 

  Gläubiger-ID: DE0800000001194477 

 

Vertragsdauer: 
Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 1 Monat. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit verlängert sich der Vertrag 
automatisch um einen Monat. 

Kündigung: 
Die Kündigung erfolgt durch die Rückgabe der Leihausrüstung. Diese kann von beiden Vertragsparteien 
veranlasst werden. Die Kündigung wird nach Ablauf des Monats der Abgabe wirksam. 

Sorgfaltspflicht: 
Der Mieter hat Leihausrüstung mit entsprechender Sorgfalt zu behandeln. Schäden, die durch Fahrlässigkeit 
oder grobe Fahrlässigkeit verursacht werden sind durch den Mieter zu ersetzen. 
Schäden, welche während des Trainings- oder Spielbetriebs entstehen müssen nicht ersetzt werden. 

Sonstiges: 
Weitere Rechte und Pflichten der Vertragsparteien richten sich nach den allg. Bestimmungen des BGB. 

 

 

              
Datum, Ort    Mieter     Vertreter Engineers 

              
Gesetzlicher Vertreter des Mieters, falls notwendig   Kontoinhaber, falls abweichend 

 

Abgabeprotokoll  
  

1. Ausrüstung komplett:       ja      nein  

  
2. Falls Ausrüstung nicht komplett:  

Fehlender Ausrüstungsgegenstand Kosten/Kautionsabzug 

  

  

  

 

3. Kaution zurück     Überweisung    bar 

4. Sonstige Vereinbarungen 

             

              

 

 
              
Datum, Ort    Mieter     Vertreter Engineers 

 

              
Gesetzlicher Vertreter des Mieters, falls notwendig   Kontoinhaber, falls abweichend 


